
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fortbildungsakademie 
 

1. Es können nur schriftliche Anmeldungen oder Anmeldungen per Fax, per E-Mail oder über die 
Website www.zahnaerzte-in-sachsen.de berücksichtigt werden. Anmeldeschluss ist jeweils 4 
Wochen vor Kursbeginn. Nach Anmeldeschluss erhalten Anmeldende eine verbindliche 
Zusage gemäß der Reihenfolge der Anmeldungen mit der Aufforderung, die Kursgebühr bis 
zu dem dort genannten Stichtag zu überweisen oder eine Absage, wenn der Kurs wegen zu 
geringer Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden kann. Sobald die zugelassene 
Teilnehmerzahl erreicht ist, werden weitere Interessierte auf eine Warteliste gesetzt und 
entsprechend benachrichtigt. Telefonische Auskünfte über Seminarbelegungen werden 
selbstverständlich jederzeit erteilt. 
 

2. Bis 3 Wochen vor Kursbeginn ist eine schriftliche Stornierung kostenfrei möglich. Bei späterer 
Abmeldung oder Nichtteilnahme an dem Kurs sind die Kursgebühren in voller Höhe zu zahlen. 
Dies gilt auch, wenn die unterlassene Teilnahme auf höherer Gewalt beruht. Die Plätze sind 
jedoch übertragbar. Bei Aufstiegsfortbildungen und Fortbildungsreihen gelten abweichende 
Regelungen. 
 

3. Die Fortbildungsakademie behält sich in Ausnahmefällen die Änderung von Terminen, 
Referierenden und geringfügige Änderungen des Kursinhalts unter Wahrung des 
Gesamtcharakters der Veranstaltung und des Vertragszwecks vor. Bei Ausfall des Kurses 
durch Erkrankung des Referenten oder der Referentin, höhere Gewalt oder sonstige nicht von 
der Fortbildungsakademie zu vertretenden wichtigen Gründen (z.B. Nichterscheinen von 
Referierenden) besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Auch im Falle der 
mangelnden Durchführbarkeit wegen zu geringer Teilnehmerzahl behält sich die 
Fortbildungsakademie den Rücktritt vor. In diesen Fällen werden die Teilnehmenden 
umgehend informiert und die ggf. bereits geleistete Kursgebühr erstattet. In jedem Falle 
beschränkt sich die Haftung ausschließlich auf die Kursgebühr.  
Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegenüber der Fortbildungsakademie sind 
ausgeschlossen, sofern sie von ihr nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. 
 

4. Vorbereitungsassistentinnen und -assistenten sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte in 
Weiterbildung zum Fachzahnarzt im Kammerbereich Sachsen erhalten zweimal im Jahr eine 
50%ige Ermäßigung auf die Kursgebühr, solange der Kurs nicht durch andere Teilnehmende 
ausgebucht ist. Eine Bescheinigung über den Status der Kursteilnehmerin bzw. des 
Kursteilnehmers muss dafür mit der Anmeldung vorgelegt werden. 
 

5. Die Kursbestätigung gilt in Zusammenhang mit dem Einzahlungsnachweis als Beleg für das 
Finanzamt. Am Ende des Kurses erhält jeder Teilnehmende einen Fortbildungsnachweis. 
 

6. An Samstagen besteht für die Teilnehmenden begrenzt die Möglichkeit, gebührenfrei in der 
Tiefgarage des Zahnärztehauses zu parken. Das Benutzen der Tiefgarage erfolgt auf eigene 
Gefahr. 
 

7. Für ihren Versicherungsschutz sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich. Dies gilt 
insbesondere für Unfälle bei der An- und Abreise und während des Aufenthalts am 
Fortbildungsort.  
Die Landeszahnärztekammer Sachsen haftet nicht für Beschädigungen, Verlust und Diebstahl 
von Gegenständen jeglicher Art. Für eigene mitgebrachte Materialien und Geräte zu 
praktischen Kursen wird ebenfalls keine Haftung bei Schäden und Verlust übernommen. 
 

8. Aus Gründen des Urheberrechts ist es nicht gestattet, Bild- und/oder Tonaufzeichnungen 
während des Kurses zu fertigen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der Referierende sein 
ausdrückliches Einverständnis hiermit erklärt. 
 

9. Aus Gründen der Rücksichtnahme gegenüber den Referierenden und anderen 
Teilnehmenden sind elektronische Geräte während des Kurses abzuschalten. 
 

10. Die Teilnehmenden erklären sich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit ihrer 
Teilnahme an Veranstaltungen gemachten Fotos zu Dokumentationszwecken des Gastgebers 
in deren Medien bzw. Programmheften Fortbildung für Zahnärztinnen und Zahnärzte bzw. 
Praxisteams veröffentlicht werden dürfen. 


